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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1956

Norm

ABGB §1333

KO §54

KO §159 Abs1

ZPO §41 A2

Rechtssatz

Wenngleich Kosten als Nebengebühren im Sinne des § 54 KO anzusehen sind (Judikat 48 neu), schließt dies nicht aus,

daß für diese Nebengebühren ab Fälligkeitstag Zinsen im Klageweg oder im Wege der Anmeldung im Konkurse begehrt

werden.
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